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1.0 Einleitung 

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH planen die Errichtung einer Freiland-Photovoltaikanlage (FPV-

Anlage) auf einer Teilfläche der ehemaligen Bodendeponie „Schiefe Breede“ in Bielefeld-Jöl-

lenbeck. Das Plangebiet liegt nördlich der „Eickumer Straße“ (L 543) / westlich des „Kamphöner-

wegs“. Ziel des Vorhabens ist, die bauleitplanerische Grundlage für die Errichtung einer FPV-

Anlage zu schaffen. Die 260. Änderung des Flächennutzungsplans findet im Parallelverfahren 

statt. 

 

 
 

 Lage des Plangebiets (roter Kreis) auf Grundlage der TK 1:25.000. 

 

Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist für die Neuaufstellung eines Bebauungsplans eine 

Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BAUGB) durchzuführen. Aufgabe der 

Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Umweltwirkungen des Vorhabens darzustellen.  

 

Der hiermit vorgelegte Umweltbericht ist Grundlage der behördlichen Umweltprüfung, bildet da-

bei gemäß § 2a BauGB einen Teil der Planbegründung und ist bei der Abwägung dementspre-

chend zu berücksichtigen. Parallel wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet (HÖKE 

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2022). 
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1.1 Kurzdarstellung des Vorhabens 

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH planen die Errichtung einer FPV-Anlage auf einer Teilfläche der 

ehemaligen Bodendeponie „Schiefe Breede“ in Bielefeld-Jöllenbeck. Bei der von der Planung 

betroffenen Fläche handelt es sich um eine ehemalige Abgrabung / Austonung, die in den Jah-

ren 2005 - 2011 rekultiviert wurde und aktuell landwirtschaftlich als Intensivwiese genutzt wird. 

Das ca. 4 ha große Plangebiet liegt nördlich der „Eickumer Straße“ (L 543) / westlich des 

„Kamphönerwegs“ und umfasst die Teilfläche des Flurstücks 331, der Flur 10, innerhalb der Ge-

markung Jöllenbeck (052864).  

 

Der Geltungsbereich der 260. Flächennutzungsplanänderung entspricht dem Geltungsbereich 

des aufzustellenden Bebauungsplans.  

1.1.1 Vorhabensbeschreibung 

Die nachfolgende Beschreibung beruht auf der Begründung des Vorentwurfs zur Erstaufstellung 

des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solarpark Deponie Schiefe Breede“ mit Stand Juli 2022 (DHP 

2021a, 2022). 

Bebauungsplan 

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH plant die Errichtung einer FPV-Anlage auf einer Teilfläche der 

ehemaligen Bodendeponie „Schiefe Breede“ in Bielefeld-Jöllenbeck. Bei der von der beabsich-

tigten Errichtung eines Solarparks betroffenen Fläche handelt es sich um eine rekultivierte Flä-

che, die landwirtschaftlich als Intensivwiese genutzt wird. Das ca. 4 ha große Plangebiet liegt 

nördlich der „Eickumer Straße“ (L 543) / westlich des „Kamphöhnerwegs“ und umfasst eine Teil-

fläche des Flurstücks 331, der Flur 10, innerhalb der Gemarkung Jöllenbeck (052864). 

 

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan stellt innerhalb des Plangebiets ein Baufeld dar, welches 

teilweise als „Fläche für Versorgungsanlagen“ mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Ener-

gien- Freiland-Photovoltaikanlage“ und teilweise als „Fläche für die Landwirtschaft“ mit einer 

Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt wird. Zulässig sind Photovoltaikmodule mit Ramm-

pfosten mit einer Mindesthöhe von 0,5 m und einer max. Höhe von 3 m über der Geländeoberflä-

che sowie einem zulässigen Neigungswinkel der Modultische bis 20°.  

 

Die Gebäudehöhen der Nebenanlagen / -gebäude dürfen max. 3 m über der Geländeoberfläche 

betragen. Darüber hinaus sind Einfriedungen / Zaunanlagen bis zu einer Höhe von 2 m über der 

Geländeoberkante plus Übersteigschutz (45°, 40 cm) mit einem Bodenabstand von mind. 0,15 m 

zulässig. Als unterer Bezugspunkt der Geländeoberfläche gelten die innerhalb der 
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Planzeichnung eingetragen Höhen über Normalhöhennull. Die Einfriedung der FPV-Anlage er-

folgt mit einem mit grünem Kunststoff ummantelten offenen bzw. luftdurchlässigen Zaun, der im 

unteren Bereich einen Durschlupf für Kleinsäuger ermöglicht. 

 

Die Erschließung des Baufelds erfolgt über den Kamphönerweg. Entlang der „Eickumer Straße“ 

(L 543), wird eine Fläche festgesetzt, um die Kronentraufenbereiche der Bäume, die außerhalb 

des Plangebiets liegen, jedoch in das Plangebiet hineinreichen, dauerhaft zu erhalten. Die Flä-

chen umfassen die eingemessenen Kronentraufenbereiche zuzüglich eines Schutzbereichs von 

1,5 m. Entlang der süwestlichen, westlichen, nördlichen und östlichen Seite der FPV-Anlage ist 

eine „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ vorgese-

hen, in welcher eine Hecke zu pflanzen ist. Die Hecke ist mindestens dreireihig mit je 1,5 m 

Pflanzraster zu pflanzen, was einer Heckenbreite von 4,5 m entspricht. Entlang der nördlichen 

und nordwestlichen Plangebietsgrenze wird die Fläche auf 6,5 m aufgeweitet. Für die Bepflan-

zung sollen heimische und für trockensandige Standorte gerechte Straucharten ausgewählt 

werden, deren Pflege extensiv erfolgt. Die Hecke ist mit einem kaninchensicheren Wildschutz-

zaun einzufrieden. 

 

Unterhalb der Photovoltaikmodule ist die Intensivwiese zu erhalten bzw. mindestens eine Grün-

landeinsaat mit Regiosaatgut vorzunehmen (Typ gem. späterer Nutzungsintention Frisch-/Fett-

wiese/Basismischung, Magerwiese oder -weide, Herkunft (-sregion 02) und Pflege (Beweidung 

oder zweimalige Mahd je Jahr [1. Schnitt ab dem 01.06., 2.Schnitt ab dem 01.09.]. Nach der Ein-

saat: Verzicht auf Düngung in den ersten 3 Jahren, danach Grunddüngung mit bis zu 20 t Stall-

mist/ha/a in 2 Gaben). 
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 Auszug aus dem Nutzungsplan des Vorentwurfs zur Erstaufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 

„Solarpark Deponie Schiefe Breede“ (DHP 2022).  
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1.1.2 Wirkfaktoren des Vorhabens 

In der folgenden Tabelle werden alle zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens als potenzielle 

Wirkfaktoren zusammengestellt. 

 

Tab. 1 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 
„Solarpark Deponie Schiefe Breede“.  

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung 
betroffene 

Schutzgüter 

Baubedingt 

Baufeldräumung  Bodenverdichtungen, Bodenab-
trag und Veränderung des (anthro-
pogen veränderten) Bodenauf-
baus.  

Lebensraumverlust / 
-degeneration 

Tiere 
Pflanzen 

Bodendegeneration und Verdich-
tung / Veränderung 

Boden 

Entfernung von krautiger Vegeta-
tion  

Lebensraumverlust / 
-degeneration 

Pflanzen 
Tiere 

Baustellenbetrieb Lärm- und stoffliche Emissionen 
durch den Baubetrieb 

Beeinträchtigung von Anwohnern  

Störung der Tierwelt 

ggf. stoffliche Einträge in die Luft, in 
den Boden und in das Grundwasser 

Mensch 
Tiere 

Boden, Wasser, 
Luft 

Anlagebedingt 

Aufstellung von 
Modulen, Einrich-
tung von Wegen 
und Transformato-
ren 

Versiegelung und Teilversiegelung 
von Bodenfläche  

Lebensraumverlust /  
-degeneration 
 

Veränderung der Standortverhält-
nisse 

Tiere, Pflanzen, 
biologische Viel-
falt 

Beeinträchtigung von Bodenfunk-
tion 

Boden 

Wasser 

Silhouettenwirkung / optische Ef-
fekte durch z.B. Lichtreflexe, Spie-
gelungen 

Störung der Tierwelt Tiere 

Überschirmung (z.B. Schatten-
wurf), Barrierewirkung 

Lebensraumverlust / 
-degeneration 

 

Veränderung der Standortverhält-
nisse 

Tiere, Pflanzen 

 
 

Boden, Wasser, 
Pflanzen 

Barrierewirkung Nachhaltiger Lebensraumverlust Tiere 

Veränderung von Sichtbeziehun-
gen 

landschaftsästhetische Beeinträch-
tigungen 

Menschen, 
Landschafts- / 
Ortsbild 
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Fortsetzung Tab. 1 

Maßnahme Wirkfaktor Auswirkung betroffene  
Schutzgüter 

Anlagebedingt 

Erhalt der Inten-
sivwiese bzw. 
Grünlandeinsaat 

Unterpflanzung der Module Erhalt von Lebensraum Tiere, Pflanzen, 
Wasser, Boden 

Pflanzung einer 3-
reihigen Strauch-
hecke 

Umgrenzung des Plangebiets Schaffung von Lebensraum Tiere, Pflanzen 

Betriebsbedingt 

Pflege Mahd der Freiflächen Tötungs- und Verletzungsrisiko Tiere, Pflanzen 

Beweidung Keine relevanten Auswirkungen zu erwarten 

Wartung Keine relevanten Störungen zu erwarten 

* in grün hervorgehoben werden Wirkungen, welche hinsichtlich spezifischer Schutzgüter als positiv zu werten 

sind  

1.2 Definition des Untersuchungsgebiets  

1.2.1 Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den ca. 4 ha großen Geltungsbereich des aufzustellenden 

Bebauungsplans für eine FPV-Anlage in Bielefeld Jöllenbeck. In die Betrachtung einbezogen 

werden angrenzende Flächen, sofern diese für die Aspekte der Umweltprüfung relevant sind. 

1.2.2 Vorbelastung und kumulierende Wirkungen 

Das Plangebiet wird aktuell landwirtschaftlich als Intensivwiese genutzt. Südlich des Plange-

biets verläuft die „Eickumer Straße“, im Osten verläuft die Straße „Kamphönerweg“ und im 

Westen befindet sich ein Recyclinghof. Entlang der nordöstlichen Plangebietsgrenze, südlich 

des Recyclinghofs, befindet sich ein Stillgewässer. Das Plangebiet stellt eine Altablagerung (AA 

114) dar, bei der es sich um eine ehemalige Abgrabung / Austonung handelt, die bist Anfang der 

90er Jahre betrieben wurde. Die Verfüllung erfolgte mit Bauschutt sowie Boden. Die Altablage-

rung wurde von 2005 bis 2011 rekultiviert und seitdem als Dauergrünland genutzt. Der Standort 

stellt entsprechend einen vorbelasteten Bereich dar. 

 

Die Umgebung des Plangebiets wird durch landwirtschaftliche- und Siedlungsflächen dominiert. 

Im Norden sowie nordöstlich des Plangebiets grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an, 

entlang des „Kamphönerwegs“ findet sich Wohnbebauung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. 
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Im Kreuzungsbereich „Kamphönerweg“ / „Eickumer Straße“ befindet sich ein kleiner Waldbe-

stand, der sich vorrangig aus Buche, Eiche und Ahorn zusammensetzt.   

 

Durch die Nutzung im und um das Plangebiet ist dieses durch Lärm-, Licht- und Schadstoffemis-

sionen vorbelastet. Anderweitig kumulierende Vorhaben bzw. Planungen befinden sich nicht im 

Untersuchungsgebiet.  

1.3 Umweltschutzziele der einschlägigen Fachgesetze und Fachplanungen 

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts wurden die in Fachgesetzen und Fachplanun-

gen dargestellten Ziele des Umweltschutzes abgefragt und sofern vorhanden eingearbeitet. Die 

Beschreibung und Bewertung erheblicher Umweltauswirkungen (vgl. Kapitel 2.0) berücksichtigt 

sowohl bei der Bestandssituation als auch bei der Konfliktanalyse die entsprechenden Fachpla-

nungen und Fachgesetze (sofern vorhanden). Auf dieser Basis wurden entsprechende Maßnah-

men des Natur- und Umweltschutzes sowie der Landschaftspflege (vgl. Kapitel 2.2) erarbeitet, 

um den Zielen des Umweltschutzes gerecht zu werden.  

1.3.1 Gesetzesgrundlagen 

Die wesentlichen Ziele des Umweltschutzes ergeben sich aus dem BUNDESNATURSCHUTZGESETZ 

(BNATSCHG). Basierend auf dem in § 1 Abs. 1 BNATSCHG dargestellten allgemeinen Grundsatz 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind erhebliche Beein-

trächtigungen nach § 13 BNATSCHG zu vermeiden und, sofern notwendig, auszugleichen oder zu 

ersetzen. Grundlage der Eingriffsregelung bei Bauleitplanverfahren sind nach Maßgabe des § 18 

Abs. 1 BNATSCHG die Vorschriften des BAUGESETZBUCHES (BAUGB). Darüber hinaus spezifizieren 

weitere Fachgesetze, Richtlinien und Normen die Ziele des Umweltschutzes. In der nachfolgen-

den Tabelle sind die im Umweltbericht berücksichtigten Fachgesetze und ihre jeweiligen Zielset-

zungen dargestellt. 

 

Tab. 2 Einschlägige Fachgesetze und ihre Umweltschutzziele. 

Fachgesetz Ziele des Umweltschutzes 

GESETZ ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜ-

FUNG (UVPG) 
Schutzgüter sind 

• Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter, 

• Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 
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Fortsetzung Tab. 2 

Fachgesetz Ziele des Umweltschutzes 

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) und  
LANDESNATURSCHUTZGESETZ NRW (LNATSCHG) 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, 

Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Eingriffen, 

Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft (z.B. Gebiets-
schutz, allgemeiner und besonderer Artenschutz) 

BAUGESETZBUCH (BAUGB) schonender Umgang mit Grund und Boden, 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlage, 

Vermeidung und Ausgleich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbilds und der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG)  Schutz von Gewässern als Bestandteil der Natur, des Lebensraums 
und der Lebensgrundlage des Menschen, 

ortsnahe Niederschlagswasserversickerung oder vom Schmutz-
wasser getrennte Einleitung in die Kanalisation, 

Heilquellenschutz 

VERORDNUNG ÜBER ANLAGEN ZUM UMGANG MIT 

WASSERGEFÄHRDENDEN STOFFEN (AWSV) 
Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Stoffen 

BUNDES-IMMSSIONSSCHUTZGESETZ (BIMSCHG) 
und TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ GEGEN 
LÄRM (TA LÄRM) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche, 

Vorbeugen schädlicher Umwelteinwirkungen 

BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTERNVERORD-

NUNG (BBODSCHV), DIN 18300 und  
DIN 18915  

Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 

DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 
bei Baumaßnahmen 

RICHTLINIE 92/43/EWG (FFH-RICHTLINIE) Schutz wild lebender Arten, ihrer Lebensräume und ihrer europa-
weiten Vernetzung, 

Erhalt der biologischen Vielfalt 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BARTSCHV) Schutz besonders und streng geschützter Tier- und Pflanzenarten 

 

Darüber hinaus werden Informationen aus behördlichen Fachportalen genutzt, um die schutz-

gutbezogene Bestandssituation zu erfassen und darzustellen. Die jeweiligen Inhalte werden in 

der schutzgutbezogenen Bestandssituation und Konfliktanalyse (vgl. Kapitel 2.1) aufgeführt und 

lassen sich entsprechend des Quellenvermerks im Verzeichnis (vgl. Kapitel 5.0) finden 
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1.3.2 Fachplanungen 

Regional-, Flächen - und Bauleitplanung 

Regionalplan 

Der Geltungsbereich des Vorentwurfs zur Erstaufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solar-

park Deponie Schiefe Breede“ ist im Regionalplan des Regierungsbezirks Detmold, Teilabschnitt 

Oberbereich Bielefeld, als „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich“ ausgewiesen. Das Gebiet 

ist mit der Darstellung „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE)“ 

überlagert. Südlich des Gebiets erfolgt für den Raum der „Eickumer Straße“ die Darstellung 

„Straße für den vorwiegend überregionalen und regionalen Verkehr“.  

 

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in seiner Sitzung am 28. September 2015 die 

Regionalplanungsbehörde (Dezernat 32 der Bezirksregierung Detmold) beauftragt, mit der Neu-

aufstellung des Regionalplans einen einheitlichen Regionalplan für den gesamten Planungsraum 

Ostwestfalen-Lippe (OWL) zu erarbeiten. Es liegt eine Entwurfsfassung aus dem Jahr 2020 vor, 

die bei der kommunalen Bauleitplanung zu berücksichtigen ist. Im Regionalplan OWL – Entwurf 

2020 wird der Standort weiterhin ohne siedlungsräumliche Ausweisung als „Allgemeiner Frei-

raum- und Agrarbereich“ dargestellt. Weiterhin wird das Plangebiet sowohl mit der Darstellung 

„Landwirtschaftlicher Kernraum“ als auch mit der Darstellung „Schutz der Landschaft und land-

schaftsorientierte Erholung“ überlagert. Darüber hinaus wird nunmehr der westlich des Plange-

biets liegende Teil der ehemaligen Deponie mit dem Symbol „Abfallbeseitigungsanlage“ gekenn-

zeichnet.  

 
 Ausschnitt aus dem Regionalplan OWL – Entwurf 2020 mit Lage des Plangebiets (blauer Kreis) (DHP 

2021a). 
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Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsplans „Bielefeld - West“. Dieser weist im Bereich 

des Plangebiets das Landschaftsschutzgebiet „Ravensberger Hügelland (LSG-3916-0001)“ aus. 

Gemäß § 20 (4) Landesnaturschutzgesetz NRW (LNATSCHG NRW) treten bei der Aufstellung, Än-

derung und Ergänzung eines Flächennutzungsplans im Geltungsbereich eines Landschaftsplans 

widersprechende Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplans mit dem Inkrafttreten 

des entsprechenden Bebauungsplans außer Kraft, soweit der Träger der Landschaftsplanung 

(hier: Untere Naturschutzbehörde) im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan nicht 

widersprochen hat. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren zu dieser Bebauungs-

planaufstellung geändert.  

 

Entsprechend verbleiben, begründet im derzeitigen Stand der Planung, lediglich die Flächen zum 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Ziffer 25a BAUGB 

und Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-

wässern gem. § 9 (1) Ziffer 25b BAUGB im Geltungsbereich des Landschaftsplans. 

Flächennutzungsplan 

Der aktuell rechtskräftige Flächennutzungsplan der Stadt Bielefeld weist den überwiegenden 

Teil des Plangebiets als „Landwirtschaftliche Fläche“ aus. Im Südwesten und Südosten sind an 

das Plangebiet angrenzend kleinteilig „Flächen für Wald“ dargestellt, die bis in das Plangebiet 

hineinreichen. In diesem stehen jedoch seit 2008 keine Gehölze mehr. Südlich des Plangebiets 

verläuft die „Eickumer Straße“ (L 543), die als „Straßennetz I. und II. Ordnung“ ausgewiesen ist. 

 

Im Parallelverfahren wird der Flächennutzungsplan der Stadt Bielefeld angepasst. Der Vorent-

wurf zur 260. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst einen ca. 4 ha großen Geltungsbe-

reich. Das Plangebiet wird folglich als „Fläche für Versorgungsanlagen“ mit der Zweckbestim-

mung „Erneuerbare Energien: Photovoltaik (EEP)“ festgesetzt (DHP 2021b). 
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 Auszug aus dem aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Bielefeld (links) und dem 
Vorentwurf zur 260. Änderung des Flächennutzungsplans (rechts) (DHP 2021b). 

Bebauungsplan 

Für das Plangebiet liegt kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor.  

Schutzgebiete und andere naturschutzfachliche Planungen 

Es werden Schutzgebiete und naturschutzfachlich wertvolle Flächen in einem Umkreis von  

400 m um das Plangebiet aufgeführt. 

 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets LSG-3916-0001 „Ravensberger Hü-

gelland“. Schutzzweck ist die „Erhaltung und Widerherstellung der Leistungsfähigkeit des Na-

turhaushalts in einem durch die Landwirtschaft, Siedlung, Verkehr, Gewerbe und Erholung bean-

spruchten Landschaftsraum, die Erhaltung und Widerherstellung eines abwechslungsreichen 

Landschaftsbildes mit gewässerführenden Talsystemen, Wäldern und anderen Landschaftsele-

menten, die Erhaltung zusammenhängender, wenig bebauter Landschaftsräume und Sicherung 

der Freiräume wegen ihrer besonderen Bedeutung für die ruhige Feierabend- und Wochenen-

derholung.“ (LANUV 2021). 

 

Etwa 60 m südlich liegt ein gesetzlich geschütztes Biotop mit der Kennzeichnung „BT-3817-216-

9“. Ca. 115 m südwestlich des Plangebiets befindet sich weiteres ein gesetzlich geschütztes Bio-

top (BT-3817-213-8), welches sich durch eine Nass- und Feuchtwiese sowie einer Nass- und 

Feuchtgrünlandbrache auszeichnet. Bei einem weiteren gesetzlich geschütztem Biotop (BT-

3817-216-9) ca. 50 m südlich des Plangebiets handelt es sich um „Sieker-, Sumpfquellen und 
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Helokrene“, die unter Schutz gestellt sind (LANUV 2021). Das BT-3817-213-8 sowie BT-3817-216-9 

beherbergen, oder beherbergen potentiell, wichtige planungsrelevante Arten. Folgende indigene 

Feuchtauen – Arten konnten dort im Dezember 2021 noch aufgefunden werden: 

• Epilobium hirsutum, 

• Galium molugo 

• Iris pseudocarus 

• Scirpus sylvaticus 

• Veronica becca- bunga 

• Carex pendula 

• Carex remota 

Sie zeigen einerseits das typische Artenspektrum auf, andererseits, dass es sich um kein oligo-

trophes, sondern eher um meso bzw. eutrophes Gebiet mit Störungstendenzen handelt. 

 

Die geschützten Biotope werden von schutzwürdigen Biotopen überlagert. Im Süden liegt das 

schutzwürdige Biotop „Beschattete Sickerquelle in einem Jölle-Nebensiek“. Als Schutzziel wird 

hier die „Erhaltung und Optimierung einer bewaldeten Sickerfläche“ genannt. Flächendeckend 

mit dem geschützten Biotop südwestlich des Plangebiets befindet sich das schutzwürdige Bio-

top (BK-3817-820) „Jöllenbecker Mühlenbachtal zwischen Pödinghauser Straße und Eickumer 

Straße“. Das Schutzziel ist wie folgt formuliert: „Erhaltung, Optimierung und Pflege eines Sieks 

mit Feucht- und Naßgrünländern“ (LANUV 2021).Westlich beginnt das schutzwürdige Biotop 

„Jöllenbecker Mühlenbachtal zwischen Pödinghauser Straße und Eickumer Straße“ (BK-3817-

820).  

Südwestlich des Plangebiets verläuft ein Bereich für den Schutz der Natur mit der Kennzeich-

nung „BSN-1227“. 

Die südliche Hälfte das Plangebiets stellt darüber hinaus die Biotopverbundfläche „Nebensieks 

des Johannisbaches bei Örken“ (VB-DT-BI-3917-017) mit einer besonderen Bedeutung dar. Das 

Schutzziel ist der Erhalt der Siektälchen mit Laubgehölzen und Grünland. An diese Fläche 

schließt südwestlich außerhalb des Plangebiets die Biotopverbundfläche „Johannisbachsystem 

mit Nebensieks im Ravensberger Hügelland“ (VB-DT-BI-3916-002) mit einer herausragenden Be-

deutung. Dieses hat ebenfalls unter anderem den Erhalt eines verzweigten Sieksystems als 

Schutzziel (LANUV 2021). 

Wasserrechtliche Festsetzungen 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie Über-

schwemmungsgebieten (MULNV 2021a). 
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2.0 Beschreibung und Bewertung erheblicher Umweltauswirkungen 

2.1 Schutzgutbezogene Bestandssituation und Konfliktanalyse 

2.1.1 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung – Basisszenario 

Schadstoffemissionen 

Innerhalb des Plangebiets werden geringe Schadstoffemissionen durch die landwirtschaftliche 

Nutzung verursacht. Von außen emittieren sowohl die an das Plangebiet angrenzenden und sich 

in landwirtschaftlicher Nutzung befindlichen Flächen als auch vorrangig die südlich des Plange-

biets verlaufende „Eickumer Straße“. Diese stellt als überörtliche Straße eine Verbindungs-

achse zu den Nachbargemeinden dar und weist somit ein hohes Verkehrsaufkommen auf. 

 

Von dem „Kamphönerweg“ gehen zusätzlich geringfügigere Schadstoffemissionen aus. 

Das UMWELTBUNDESAMT (UBA) ermittelte beispielsweise für das Jahr 2019 einen Jahresmittel-

wert einer PM10-Belastung (Feinstaub) für das Untersuchungsgebiet von rund 10 - 15 µg/m³. Im 

Jahr 2018 lag der Jahresmittelwert bei 15 - 20 µg/m³. Das ist eine deutliche Unterschreitung des 

Grenzwerts für den Schutz der menschlichen Gesundheit der, innerhalb eines Kalenderjahres 

gemessen, bei 40 µg/m³ liegt. Es ist daher davon auszugehen, dass die bestehende stoffliche Be-

lastung des Plangebiets lediglich geringfügig ist. 

Schallemissionen 

Der Verkehr auf der angrenzenden „Eickumer Straße“ emittiert Lärm in das Plangebiet. Gemäß 

dem MULNV NRW (2021c) nehmen die Schallemissionen im Plangebiet von Süd nach Nord, mit 

zunehmender Entfernung zur „Eickumer Straße“, ab. Direkt an der „Eickumer Straße“ betragen 

die Werte bis 75 dB (A), nach Norden nehmen sie bis < 60 dB (A) ab. Von der Straße „Kamphö-

nerweg“ gelangen weitere Schallemissionen in das Plangebiet. Aufgrund der Nähe zur „Eicku-

mer Straße“ sind die Schallemissionswerte ähnlich. Auch hier nehmen sie im Verlauf von Süd 

nach Nord ab. Immissionsempfindliche Nutzungen (Wohnraum) grenzen im Umfeld mit ca. 60 m 

Entfernung an das Plangebiet an. 

 

Des Weiteren befindet sich nördlich des Plangebiets ein Recyclinghof mit angrenzenden Stell-

platzflächen. Durch dessen Nutzung werden Schadstoff- und Lärmemissionen, z.B. durch den 

Lkw-Verkehr, in das Plangebiet eingetragen werden. 
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Lichtemissionen 

Innerhalb des Plangebiets werden keine Lichtemissionen verursacht. Von außen werden durch 

die Straßenbeleuchtung der „Eickumer Straße“ und die des „Kamphönerwegs“ sowie durch die 

Wohngebäude im Osten und den Recyclinghof, geringfügig Lichtemissionen in das Plangebiet 

eingetragen.  

 

Erholung 

Dem Plangebiet kann keine Erholungsfunktion zugesprochen werden, da es eine landwirtschaft-

lich genutzte Fläche darstellt und nahe der „Eickumer Straße“ liegt.  

Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung – Konfliktanalyse 

Schadstoffemissionen 

Durch die Realisierung der Planung der FPV-Anlage kommt es zu keiner Zunahme von Schad-

stoffemissionen im Plangebiet. Lediglich für Wartungsarbeiten ist zusätzlicher Kfz-Verkehr zu er-

warten, welcher unter Berücksichtigung der derzeitigen Schadstoffbelastungen durch die Stra-

ßenverkehrsflächen im Umfeld und der landwirtschaftlichen Nutzung innerhalb des Plangebiets 

als unerheblich einzustufen ist. 

Schallemissionen 

Durch die Realisierung der FPV-Anlage ist eine Zunahme der Schallemissionen während der 

Bauphase zu erwarten. Diese sind auf die Zeit der Bauphase begrenzt. Betriebsbedingte Emissi-

onen entstehen nur im Falle des Ausrichtens von nachgeführten Modulen. Die Geräuschemissio-

nen liegen bei ca. 30 db(A) alle 10 Minuten für ca. 5 Sekunden (DHP 2021a). Weitere Schallemis-

sionen können durch windbedingte Anströmungsgeräusche an den Modulen oder Konstrukti-

onsteilen entstehen. Aufgrund der vorherrschenden Geräuschkulisse bei starkem Wind werden 

diese jedoch überlagert. Entsprechend ergeben sich durch das Vorhaben keine erheblichen 

Schallemissionen. 

Lichtemissionen 

Durch den Bau einer FPV-Anlage können die Lichtemissionen innerhalb des Plangebiets zuneh-

men. Je nach Ausrichtung und Höhe der Modultische kann es anlagebedingt zu verschiedenen 

Formen von optischen Effekten durch Licht kommen (z.B. Lichtreflexionen von strukturierten, 

streuenden Oberflächen (FPV-Modulen), von spiegelnden Oberflächen (Metallzäune) und glatten 

Glasoberflächen sowie Änderungen des Spektral- und Polarisierungsverhaltens des reflektie-

renden Lichts (Polarisierung des Lichts, Farbe der Module) (BMU 2007). Die Module, die 
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innerhalb des Plangebiets verbaut werden sollen, sind durch ihre Oberflächenbeschaffenheit 

blendarm. Trotz des Einsatzes reflexionsmindernder Materialien (z.B. Aufbringen einer Antirefle-

xionsschicht), kann eine Blendung jedoch nicht vollständig vermieden werden. Im weiteren Ver-

fahren wird ein Gutachten zur Blendwirkung der Freiflächen-Photovoltaikanlage gem. RDErl. 

vom 13.09.2000 (MBI. NRW S. 1283/MBI. NRW2001) erarbeitet (DHP 2021a). Die Notwendigkeit 

von Maßnahmen zur Vermeidung- und -minderung von Beeinträchtigungen durch Lichtreflexion 

ergibt sich somit zum aktuellen Zeitpunkt nicht.  

Erholung 

Da eine Erholungsfunktion des Plangebiets ausgeschlossen wurde, ergeben sich keine Beein-

trächtigungen dieses Teilschutzguts. 

2.1.2 Schutzgut Tiere 

Schutzgut Tiere – Basisszenario 

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts wurden keine gesonderten Erhebungen zum 

Schutzgut Tiere durchgeführt. Die Belange des Schutzguts werden primär im Rahmen des Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrags (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2022) betrachtet. 

 
„Das Plangebiet eignet sich vorwiegend als Nahrungshabitat für störungstolerante Vogel- und 

Fledermausarten mit großen Raumansprüchen (z.B. Greifvogel, Schwalben, Fledermäuse der 

Umgebung) und als Lebensraum häufiger und weit verbreiteter Vogelarten (z.B. Amsel, Meise, 

Buchfink). In Ermangelung von Gehölzen oder Gebäuden innerhalb des Plangebiets können Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen ausgeschlossen werden. Gleichermaßen ergibt 

sich dadurch in geringem Maße eine Lebensraumfunktion für planungsrelevante bodenbrütende 

Vogelarten. Die unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden Gehölze und Hecken im Süden, 

entlang der „Eickumer Straße“ (L 543), sowie teilweise im Osten und im Westen, können geeig-

nete Strukturen für gehölzbewohnende Fledermausarten sowie Vogelarten des Halboffenlandes 

aufweisen. Die westlich des Plangebiets gelegene Hofstelle (Limbergs Hof), eignet sich darüber 

hinaus auch als ein Lebensraum gebäudebewohnender Fledermausarten. Sie stellt ebenso ei-

nen Lebensraum für gebäudebewohnende Vogelarten des Siedlungsbereichs dar (z.B. Schleier-

eule, Schwalben). Im Rahmen der Planung werden sowohl die Gehölze und Hecken als auch die 

Hofstelle nicht überplant, sodass der potenzielle Lebensraum für Fledermäuse und Vögel erhal-

ten bleibt.“ 

 

„Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Oberflächengewässer, sodass sich das Plange-

biet nur als ein potenzieller Land- bzw. Teillebensraum für Amphibien eignet. Aufgrund des 
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belegten Vorkommens von Amphibien in der unmittelbaren Umgebung zum Plangebiet und dem 

Verbund der Gewässer untereinander (räumliche Distanz) kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass die Fläche von Amphibien als Wanderkorridor / Landlebensraum genutzt – und dieser im 

Rahmen des Bauvorhabens beeinträchtigt wird.“  

Schutzgut Tiere – Konfliktanalyse 

Die potenziellen Betroffenheiten von Tierarten können sich primär aus dem Verlust von Lebens-

raumstrukturen ergeben. Dies betrifft in erster Linie den Bereich der geplanten Photovoltaikan-

lage. Hier werden durch das Vorhaben zusätzlich Flächen versiegelt und bestehende Habi-

tatstrukturen in ihrem Bestand verändert. Die folgenden Erläuterungen sind dem Artenschutz-

fachbeitrag von HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR (2022) entnommen. 

 

„Um das Plangebiet und dessen Umgebung hinsichtlich dessen Lebensraumfunktion für Vogel-

arten bewerten zu können, wurde eine Revierkartierung nach SÜDBECK et al. (2005) durchgeführt. 

Hierbei wird das artspezifische Untersuchungsgebiet flächendeckend systematisch abgegan-

gen, um die Brutvogelbestände zu erfassen. In Abstimmung mit der UNB der Stadt Bielefeld fan-

den von März bis Juni 2022 insgesamt neun Kartiergänge statt, wovon zwei in der Abenddämme-

rung für das Rebhuhn und sieben zum Sonnenaufgang für die tagaktive Brutvogelfauna durchge-

führt wurden. 

 

Während der insgesamt neun Kartiergänge von März bis Juni 2022 wurden die planungsrelevan-

ten Vogelarten Star, Mäusebussard und Turmfalke innerhalb oder in der direkten Umgebung des 

Plangebiets erfasst.  

 

Während der ersten drei Termine am Morgen balzte ein Star im südöstlich des Plangebiets lie-

genden Gehölzbestands. Dort stehen mehrere Eichen, die Höhlen als Brutplatz für Stare aufwei-

sen. Im Mai und Juni wurden mehrere Stare bei der Nahrungssuche innerhalb des Plangebiets 

beobachtet. Der Turmfalke stellt ebenfalls einen häufigen Nahrungsgast des Plangebiets dar. Es 

wird vermutet, dass dieser seinen Brutplatz in einer der Scheunen des westlich liegenden „Eick-

umer Hofs“ hat. An zwei Terminen kam es darüber hinaus zu Beobachtungen eines Mäusebus-

sards, welcher über das Plangebiet hinweg zog.“ 

 

„Auf Grundlage der Kartierergebnisse können Konflikte mit planungsrelevanten Vogelarten aus-

geschlossen werden. Der Bau der PV-Anlage führt zu keiner Beeinträchtigung des Brutplatzes 

des Stars, da sich der Brutplatz außerhalb des Plangebiets und innerhalb eines bestehen blei-

benden Gehölzbestands befindet. Nahrungsflächen gehören nicht zu den Schutzobjekten des  

§ 44 Abs.1 BNATSCHG, weshalb diesbezüglich ebenfalls keine Betroffenheiten ausgelöst werden. 
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Darüber hinaus ist es für Turmfalken und Stare auch nach Errichtung des PV-Anlage möglich, 

das Plangebiet als Nahrungshabitat zu nutzen.“ 

 

Durch die Errichtung der FPV-Anlage besteht bei einer Verwendung von nicht spiegelungsarmen 

Modulen die Gefahr von Spiegelungen, die bei Vögeln zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen 

können.  

 

Für die Artengruppe der Amphibien kann es im Zuge der Baufeldräumung und den Baumaßnah-

men kann es zum Töten und Verletzen von Individuen kommen. Außerdem steht baubedingt der 

Lebensraum nicht mehr zur Verfügung, jedoch ist ausreichend Fläche im Umfeld zur Verfügung 

vorhanden. 

 

Im Kapitel 2.1.1 werden Maßnahmen genannt, um die Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 

3 BNATSCHG für Amphibien sowie häufige und weitverbreitete Vogelarten ausschließen bzw. auf 

ein signifikantes Maß senken können zu können. 

2.1.3 Schutzgut Pflanzen 

Schutzgut Pflanzen – Basisszenario 

Die Beschreibung der Vegetation wird durch die Codierung gemäß der „Bewertung von Bio-

toptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (LANUV 2008) ergänzt.  

Plangebiet 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Bielefelder Stadtteils Jöllenbeck und wird landwirtschaftlich 

genutzt. Die Nutzung erfolgt in Form eines Intensivgrünlands (Fettwiese), welches hauptsächlich 

aus Gräsern besteht. Im Süden sowie teils im Osten und im Westen wird das Plangebiet durch 

Gehölze und Hecken eingefriedet. Nördlich grenzt eine ebenfalls landwirtschaftlich genutzte Flä-

che an. 
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Biotoptyp Intensivwiese, -weide, ar-

tenarm (3.4) 

Der Großteil des Plangebiets wird als 

Intensivgrünland genutzt. 

 
Hecken, Wallhecke, Gehölzstreifen, 

Ufergehölz, Gebüsch mit lebens-

raumtypischen Gehölzanteilen > 50% 

(7.2) 

Entlang der Grenze des Plangebiets 

stocken Gehölze (z.B. Weide, Trauben-

kirsche) Hecken aus Sträuchern (z.B. 

Brombeere, Weißdorn) auf. 

 
 

Die Gehölzstreifen um die Vorhabensfläche sowie die kleinen Wäldchen beherbergen folgende 

Gehölze: 

• Acer montanum   spontan  Bergahorn 

• Betula pendula   spontan  Gemeine Birke 

• Carpinus betulus  spontan  Hainbuche 

• Crataegus monogyna  spontan  Weißdorn 

• Salix caprea   spontan  Salweide 

• Acer campestre  angepflanzt  Feldahorn 

• Corylus avellana  angepflanzt  Haselnuss 

• Populus hybrida  angepflanzt  Hybridpappel 

• Prunus avium   angepflanzt  Vogelkirsche 

• Quercus petraea  angepflanzt  Traubeneiche 

• Sarothamnus scoparius gebietsfremd  Besenginster 
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In der Krautschicht kommen die folgenden Arten vor: 

• Aegopodium podagraria indigen   Aungiersch 

• Anthyrium Filix mas  indigen   Wurmfarn 

• Arctium minus   indigen   Kleine Klette 

• Artemisia vulgaris  indigen   Beifuß 

• Aster novi belgii  neophytisch  Neubelgien - Aster 

• Deschampsia caespitosa indigen  Rasenschmiele 

• Galeopsis tetrahit  indigen   Gemeiner Hohlzahn 

• Geranium robertianum  indigen   Stinkender Storchschnabel 

• Geum urbanum   indigen   Bergnelkenwurz 

• Glechoma hederacea  indigen   Gundermann 

• Hedera helix   indigen   Efeu 

• Rubus Frucitosus  indigen   Brombeere 

• Stellaria graminea  indigen   Grassternmiere 

• Urtica dioica   indigen   Gemeine Brennnessel 

Umfeld des Plangebiets 

Da keine indirekten Wirkungen der Planung auf umgebende Biotope zu erwarten sind, wird auf 

eine Beschreibung der im Umfeld anstehenden, überwiegend der freien Landschaft zuzuordnen-

den Biotope, verzichtet. 

Schutzgut Pflanzen – Konfliktanalyse 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solarpark Deponie Schiefe Breede“ 

wird ein sehr geringer Flächenanteil durch die Errichtung der Modultische versiegelt. Der benö-

tigte Versiegelungsgrad der gesamten FPV-Anlage beschränkt sich auf ca. 1 % (DHP 2021a). In 

diesen Bereichen kommt es zu einem Verlust der Vegetation. Bei einer intensiv genutzten Wiese 

handelt es sich um einen vergleichsweise häufigen Biotoptyp, der eine geringe Entwicklungs-

dauer aufweist. Die Wuchsverhältnisse im Plangebiet sind darüber hinaus von dem steinigen, 

sandigen und eher trockenen Boden geprägt (DHP 2021a), weshalb eine ackerbauliche Nutzung 

wenig ergiebig ist.  

 

Die flächige Anlage von Modulen führt in Teilbereichen zu Beschattungseffekten der darunter 

liegenden Vegetation. Durch einen Abstand der Modulreihen von ca. 2,3 m bis max. ca. 4,7 m zu-

einander und einer lichten Höhe von mind. 0,5 m zum Boden wird bewirkt, dass durch Streulicht 

in alle Bereiche unter den Modulen ausreichend Licht für die pflanzliche Primärproduktion fällt. 

Lediglich bei tiefstehender Sonne werden Teilflächen temporär verschattet. Unterhalb der Mo-

dule kommt es durch die Überschirmung zu einer Austrocknung der Bodenfläche. Das 
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anfallende Niederschlagswasser läuft an der nach unten geneigten Tischseite ab. Aufgrund von 

Kapilarkräften kann größtenteils eine gleichmäßige Feuchteverteilung stattfinden. Die standörtli-

chen Veränderungen ermöglichen somit grundsätzlich weiterhin ein Pflanzenwachstum.  

 

Gemäß Bebauungsplan ist unterhalb der Photovoltaikmodule die Intensivwiese zu erhalten bzw. 

mindestens eine Grünlandeinsaat mit Regiosaatgut vorzunehmen (Typ gem. späterer Nutzungs-

intention Frisch-/Fettwiese/Basismischung, Magerwiese oder -weide, Herkunft (-sregion 02) und 

Pflege (Beweidung oder zweimalige Mahd je Jahr [1. Schnitt ab dem 01.06., 2.Schnitt ab dem 

01.09.]. Nach der Einsaat: Verzicht auf Düngung in den ersten 3 Jahren, danach Grunddüngung 

mit bis zu 20 t Stallmist/ha/a in 2 Gaben).  

 

Die geplante FPV-Anlage wird nach Westen, Süden und teilweise nach Osten bereits zum Groß-

teil durch Gehölzbestände gut in die Landschaft eingebunden. Zur Einbindung des zukünftigen 

Solarparks in die freie Landschaft wird entlang der südwestlichen, westlichen, nördlichen und 

östlichen Seite der FPV-Anlage eine Fläche „zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen“ festgesetzt, in welcher eine Hecke zu pflanzen ist. Die Hecke ist mindes-

tens dreireihig mit je 1,5 m Pflanzraster zu pflanzen, was einer Heckenbreite von 4,5 m entspricht. 

Entlang der nördlichen und nordwestlichen Plangebietsgrenze wird die Fläche auf 6,5 m aufge-

weitet. Für die Bepflanzung sollen heimische und für trockensandige Standorte gerechte 

Straucharten ausgewählt werden, deren Pflege extensiv erfolgt. Entlang des „Kamphönerwegs“ 

kann zur Erschließung des Plangebiets die Hecke auf einer Breite von max. 10 m unterbrochen 

werden.  

 

Der in den Geltungsbereich hineinragende Bewuchs im Süden des Plangebiets wird durch die 

Ausweisung von „Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen so-

wie von Gewässern“ planungsrechtlich gesichert. Jegliche, die Vitalität dieser Bäume, Sträu-

cher und sonstigen Bepflanzungen beeinträchtigenden Maßnahmen (z.B. Versiegelung), sind 

diesem Bereich untersagt oder vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Wenn 

die für den Kronentraufenbereich maßgeblichen Bäume entfallen, ist in der festgesetzten Fläche 

die o.g. Heckenpflanzung vorzunehmen.  

 

Unter Berücksichtigung der Bestandssituation mit den vorhandenen Biotoptypen sowie des 

Planzustands ist von keinen erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Pflanze zu spre-

chen. Durch die Überschirmung des Grünlands kommt es lediglich in kleinen Teilbereichen zu 

gestörten Wuchsverhältnissen, wobei die pflanzliche Entwicklung jedoch auch unterhalb der 

Module weiterhin möglich ist. Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts sind daher nicht zu 

erwarten.  
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2.1.4 Schutzgut biologische Vielfalt  

Der Begriff der Biologischen Vielfalt oder Biodiversität steht als Sammelbegriff für die Gesamt-

heit der Lebensformen auf allen Organisationsebenen, von den Arten bis hin zu den Ökosyste-

men. 

Schutzgut biologische Vielfalt – Basisszenario 

Das Plangebiet weist aufgrund seiner Biotopausstattung eine geringe bis mittlere biologische 

Vielfalt auf. Das intensiv genutzte Grünland stellt einen bedingt naturnahen Biotoptyp dar. Das 

Plangebiet wird aufgrund des anthropogenen Störungsgrads (landwirtschaftliche Nutzung) und 

des Fehlens von unterschiedlichen Biotoptypen im Verbund insgesamt von nur wenigen Arten 

als Lebensraum genutzt. In geringem Maße stellt es eine Lebensraumfunktion für bodenbrü-

tende Arten dar. Vorwiegend weist es eine Funktion als Nahrungshabitat für störungstolerante 

Vogel- und Fledermausarten mit großen Raumansprüchen (z.B. Greifvogel, Schwalben, Fleder-

mäuse der Umgebung) und die Funktion eines Lebensraums für häufige und weit verbreitete Vo-

gelarten (z.B. Amsel, Meise, Buchfink) auf.  

Schutzgut biologische Vielfalt – Konfliktanalyse 

Durch die Planung wird das Grünland gewissermaßen von einem Offenland- in einen Halboffen-

landbereich entwickelt. Dadurch kann es zu einem leicht veränderten Artenspektrum kommen. 

Insgesamt wird jedoch eine mit der Bestandssituation vergleichbare Lebensgemeinschaft im 

Plangebiet erwartet. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts ist daher auszuschließen. 

2.1.5 Schutzgüter Fläche und Boden 

Gemäß der Anlage 4 des UVPG wird unter dem Schutzgut Fläche insbesondere der „Flächenver-

brauch“ verstanden. Die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes konkretisiert diesen als Anstieg 

von Siedlungs- und Verkehrsflächen und einhergehendem Freiraumverlust (BUNDESREGIERUNG 

2016). Der Flächenverbrauch kann beispielsweise durch Maßnahmen der Innenentwicklung und 

des Flächenrecyclings reduziert werden. Das Schutzgut Boden hingegen bezieht sich insbeson-

dere auf die natürlichen Bodenfunktionen (z.B. Puffer-, Austausch-, Filter-, Lebensraum-, Pro-

duktions-, Archivfunktion), die beispielsweise durch „Veränderung der organischen Substanz, 

Bodenerosion, Bodenverdichtung, Bodenversiegelung“ (Nr. 4 b der Anlage 4 zum UVPG) beein-

trächtigt werden können. Aufgrund der inhaltlich-funktionalen Verbindung und Abhängigkeit der 

beiden Schutzgüter werden diese zusammen betrachtet. 
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Schutzgüter Fläche und Boden – Basisszenario 

Die Bodenkarte 1:50.000 weist für das Plangebiet eine Parabraunerde aus schluffigem Lehm 

(L3916_L342) aus. Die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens wird als „mittel“, die Erodierbar-

keit des Oberbodens als „sehr hoch“ angegeben. Die Schutzwürdigkeit des Bodens wird wie 

folgt bewertet: „Fruchtbare Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung als Regelungs- und Puffer-

funktion / natürliche Bodenfruchtbarkeit“ (BKG 2021). Aus bodenkundlicher Sicht ist die landwirt-

schaftliche Nutzungseignung dieser Böden Weide- und Ackerland. Aktuell wird das gesamte 

Plangebiet als Intensivwiese genutzt. Versiegelungen sind nicht vorhanden.  

 

Die Fläche der geplanten FPV-Anlage liegt im Bereich der Altablagerung AA 114. Dabei handelt 

es sich um eine ehemalige Abgrabung / Austonung, die 1965 vom damaligen Kreis Bielefeld nach 

Baurecht genehmigt wurde und bis Anfang der 90er Jahre betrieben wurde. Nach Nutzungsauf-

gabe erfolgte die Verfüllung mit Boden. Zwischen 2005 und 2011 wurde die Fläche mit dem Ein-

bau von steinfreiem Boden (< 10 % Fremdbestandteile) rekultiviert (DHP 2021a). 

Schutzgüter Fläche und Boden – Konfliktanalyse 

Infolge der Umsetzung der Planung kommt es nur in geringem Umfang zu Versiegelungen. Die 

Module der FPV-Anlage werden feststehend in Reihen auf Tragetischen in Süd-Ausrichtung 

montiert. Dabei werden voraussichtlich eine Aufständerung (z.B. Erdnägel oder sogenannte Sig-

mapfosten) und eine Tragkonstruktion / ein Montagetisch auf der Geländeoberfläche mit ent-

sprechenden statischen Nachweisen als technische Grundkomponenten gewählt. Die Gestell-

pfosten werden in den Boden eingerammt, Fundamente sind nicht nötig. Die Rammtiefe beträgt, 

in Abhängigkeit der Bodeneigenschaften, ca. 1,5 m. Die Größe der Module variiert in Abhängig-

keit vom Hersteller. Die Bodenüberdeckung beträgt pro Modultisch ca. 26 m².  

 

Die Versiegelungsfläche beträgt bei vier Pfosten pro Tisch ca. 0,0256 m² also 0,0256 m² Versiege-

lung pro 26,54 m² Bodenüberdeckung je Modultisch. Dieses entspricht einem Versiegelungsgrad 

von ca. 0,096 % des Plangebiets. Zu berücksichtigen sind ebenso der Trafo (ca. 6 m²) sowie der 

Zaun zur Einfriedung des Plangebiets. Der Anteil der Versiegelung durch die FPV-Anlage wird 

sich folglich auf ca. 1 % belaufen. Dementsprechend bleiben die Bodenfunktionen (Filter-, Puf-

fer-, Ausgleichsfunktion und Lebensraum) weitgehend vorhanden. Eine Austrocknung kann, wie 

bereits in Kapitel 2.1.3 erläutert, aufgrund von Kapilarkräften größtenteils ausgeschlossen wer-

den.  

Der Boden weist aufgrund seiner sehr hohen Funktionserfüllung als Regelungs- und Pufferfunk-

tion eine natürliche Bodenfruchtbarkeit auf, weshalb eine landwirtschaftliche Nutzung des Plan-

gebiets grundsätzlich möglich ist. Da im gesamten Plangebiet nach dem Ende der Abgrabung / 

Austonung eine Verfüllung mit Boden, anfänglich auch mit größeren Mengen Bauschutt, 
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stattgefunden hat ist der natürliche Oberboden in seiner Zusammensetzung verändert. Des Wei-

teren wird die landwirtschaftliche Nutzung durch die Reliefexposition erschwert. Aufgrund des-

sen kommt es zu keinem Verlust von ertragreichen wertvollen Flächen. Da dem Boden keine [zu-

sätzliche] Schutzwürdigkeit zugesprochen wird und die Bodenfunktionen auch nach der Errich-

tung der FPV-Anlage erfüllt werden können, ist die Beeinträchtigung als gering einzustufen. Aus-

gasungen aus der Deponie sind wegen der Art des abgelagerten Materials nicht zu erwarten 

(DHP 2021a). 

 

Die vorliegende Planung löst indirekt einen Freiraumverlust im Sinne der Nachhaltigkeitsstrate-

gie des Bundes aus. Die FPV-Anlage wird in die freie Landschaft integriert, hier liegt sie jedoch 

nahe der „Eickumer Straße“, die als überregionale Straße eine Verbindungsachse zu den Nach-

barstädten / -gemeinden darstellt. Bei einem Rückbau der FPV-Anlage steht die anstehende Flä-

che wieder zur Verfügung. Während des Bestehens der Photovoltaikanlage ist die Erheblichkeit 

des Flächenverlusts als mittel bis gering einzustufen.  

2.1.6  Schutzgut Wasser 

Schutzgut Wasser – Basisszenario 

Teilschutzgut Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserkörpers „Südliche Herforder Mulde“. 

Der chemische und mengenmäßige Zustand ist „gut“ (MULNV 2021b). Innerhalb des Untersu-

chungsgebiets liegt die jährliche Grundwasserneubildungsrate bei ca. >150- 200 mm/a (BFN 

2021). Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten sowie 

Überschwemmungsgebieten (MULNV 2021a). 

Teilschutzgut Oberflächenwasser 

Im Westen des Untersuchungsgebiets, entlang der Zufahrt zum Recyclinghof, befindet sich ein 

Teich. Innerhalb des Plangebiets sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Schutzgut Wasser – Konfliktanalyse 

Infolge der Umsetzung der Planung wird kein direkter Eingriff in den Grundwasserkörper oder 

Oberflächengewässer stattfinden. Der Versiegelungsgrad wird bei max. 1 % Flächenanteil lie-

gen. Es sind geringfügige indirekte Wirkungen auf das Schutzgut Wasser infolge der Überschat-

tung von Boden zu erwarten, da es zu einer geringfügigeren Verdunstung kommt.  
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Teilschutzgut Grundwasser 

Vorhabensbezogen ist keine Ableitung von Niederschlagswasser notwendig, da der anfallende 

Niederschlag vor Ort versickert (DHP 2021a). Das Niederschlagswasser fließt an den Rändern 

der Module ab, wodurch es vor Ort versickern kann und somit der Grundwasserneubildung zur 

Verfügung steht. Für die Einleitung bzw. die Versickerung des Niederschlagswassers ist eine 

wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen (DHP 2021a). In nicht 

von Modulen überschirmten Bereichen kommt es zu keinen Veränderungen im Vergleich zur Be-

standssituation. Erhebliche Umweltauswirkungen für das Teilschutzgut Grundwasser können so-

mit ausgeschlossen werden. 

Teilschutzgut Oberflächenwasser 

Der im Westen des Untersuchungsgebiets gelegene Teich, entlang der Zufahrtsstraße zum Re-

cyclinghof, bleibt von dem Vorhaben unberührt. Es kommt somit zu keiner erheblichen Umwelt-

auswirkung auf das Teilschutzgut Oberflächenwasser. 

2.1.7 Schutzgüter Klima und Luft 

Die Schutzgüter umfassen die regionale bis lokale Ausprägung (Klima) sowie das Bioklima (Luft). 

Aufgrund der engen Verbindung bzw. Abhängigkeit der beiden Schutzgüter werden diese zu-

sammen betrachtet. 

Schutzgüter Klima und Luft – Basisszenario 

Das Plangebiet ist gemäß der Einteilung von Flächen auf der Klimatopkarte des LANUV (2020) 

überwiegend als Freilandklimatop einzustufen. Im Westen des Plangebiets wird ein Klima inner-

städtischer Grünflächen ausgewiesen. Ferner stellt das Fachinformationssystem Klimaanpas-

sung des LANUV (2020) das Plangebiet als Grünfläche mit einer extremen thermischen Belas-

tung tagsüber von > 41°C dar. Der nördlich des Plangebiets gelegene Recyclinghof wird als 

Siedlung mit einer ebenso extrem thermischen Belastung > 41°C ausgewiesen. Bei der nächtli-

chen Kaltluftproduktion stellt das Plangebiet eine Grünfläche mit einem mittleren Kaltluftvolu-

menstrom von ca. 1.500 m³/s dar. Im Bereich des Recyclinghofs kommt es zu keiner nächtlichen 

Erwärmung. Beide Bereiche sind nicht als ein Klimawandel-Vorsorgebereich ausgewiesen (LA-

NUV 2020). 

 

Gemäß der Planungshinweiskarte Stadtklima (Datenbezugsjahr 2020) der Stadt Bielefeld, stellt 

das Grünland ein Kaltluftquellgebiet mit Anschluss an eine Kaltluftleitbahn dar. Die Kaltluftvolu-

menstromdichte liegt bei 7,5 - < 15,0 m³/ms.  
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Schutzgüter Klima und Luft – Konfliktanalyse 

Durch die Realisierung der Planung wird nur wenig Fläche versiegelt, jedoch wird weitere Flä-

chedurch die Module überschirmt. Durch die Absorption der Sonnenenergie heizen sich die 

Moduloberflächen bei längerer Sonnenexposition auf, was zu Oberflächentemperaturen von 35 - 

50°C bei gut hinterlüfteten freistehenden Modulen führen kann (BMU 2007). Bei größeren Photo-

voltaikanlagen kann dies zu einer Erwärmung des Nahbereichs oder zum Aufsteigen von Warm-

luft führen, was wiederum eine Beeinflussung des lokalen Mikroklimas bedingt. Im Umfeld des 

Plangebiets grenzt ein Recyclinghof (potenziell bioklimatisch relevant, jedoch ohne Vorsor-

gecharakter) an. Dieser ist aufgrund des Abstands zur Anlage von mind. 70 m nicht von der Über-

wärmung betroffen. Eine Störung lokaler Windströmungen bzw. des Kaltluftstroms ist aufgrund 

der geringen Höhe der Anlage nicht zu erwarten. Im Umfeld sind weitere Flächen zur Kalt- und 

Frischluftproduktion vorhanden. 

 

Aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen durch die geplante Photovoltaikanlage sind gering-

fügige Beeinträchtigungen des Mikroklimas innerhalb des Plangebiets nicht auszuschließen. 

Dahingegen wird eine Beeinträchtigung des Mikroklimas bzw. der klimatischen Verhältnisse au-

ßerhalb des Plangebiets nicht erwartet. Für Lokal- und Regionalklima ergeben sich entspre-

chend keine erheblichen Wirkungen. 

 

Gemäß des Klimaanpassungskonzeptes der Stadt Bielefeld bestehen keine Bedenken gegen-

über der Planung, da es sich bei dem Plangebiet um eine Grün-/Freifläche ohne klimatischen 

Schutzbedarf handelt. Planbedingt werden keine nächtlichen Kaltluftprozesse mit Relevanz für 

umliegende wärmebelastete Siedlungsbereiche beeinträchtigt. 

 

Luftbelastungen sind bereits durch die Verkehrsbelastung im Umfeld des Plangebiets vorhan-

den. Die erhöhten Belastungen durch die Bauphase treten lediglich temporär hinzu. Hervorzuhe-

ben ist, dass im Vergleich zu konventioneller Stromerzeugung durch die Photovoltaikanlage eine 

CO2-Einsparung generiert wird. Für das Schutzgut Klima / Luft ergeben sich demnach keine er-

heblichen Umweltauswirkungen. 

2.1.8 Schutzgut Landschaft 

Schutzgut Landschaft – Basisszenario 

Das Plangebiet ist der naturräumlichen Einheit „Ravensberger Hügelland“ und dem Landschaft-

raum „Enger Hügelland“ (LR-IV-019) zuzuordnen.  

„Das Enger Huegelland liegt in der zum Weserbergland gehoerenden naturraeumlichen Einheit 

Ravensberger Huegelland. Der Landschaftsraum wird im Norden durch den Niederungsbereich 
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der Else und im Osten durch die Werre- bzw. Aaniederung begrenzt. Das Enger Huegelland ist in 

einem breiten Streifen im Norden flachwellig, teilweise aus ebenen erhoehten Platten aufgebaut 

und von zahlreichen zur Else entwaessernden Fliessgewaessern zertalt, waehrend der ueber-

wiegende Teil des Landschaftsraum im Sueden tief und stark verzweigt von zur Else oder zur 

Werre entwaessernden Talsystemen zertalt wird und ein unuebersichtliches, stark reliefiertes 

Gelaende aufweis […]“ (LANUV 2021a). 

 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Siedlungsbereichs von Bielefeld Jöllenbeck, nördlich der 

„Eickumer Straße“ / Ecke „Kamphönerweg“. Die umliegende Landschaft setzt sich aus landwirt-

schaftlich genutzten Flächen und kleinen Waldstücken zusammen. Im weiteren Umfeld befinden 

sich gewerblich genutzte Gebäude und Wohnbebauung. Als deutliche Vorbelastungen sind die 

„Eickumer Straße“, der Recyclinghof, die landwirtschaftliche Nutzung innerhalb des Plangebiets  

und die von Südwest nach Nordost verlaufende Freileitung nördlich des Plangebiets zu nennen.  

Schutzgut Landschaft – Konfliktanalyse 

Die Umsetzung der Planung wird sich negativ auf das Landschaftsbild auswirken. Bei PV-Anla-

gen handelt es sich um landschaftsfremde Objekte, die deutlich in der Landschaft wahrnehmbar 

sind. Der Grad der Wahrnehmbarkeit ist abhängig von Faktoren wie der Flächengröße der Pho-

tovoltaikanlage, dem Relief, der Lage zur Horizontlinie oder dem Vorkommen von sichtverschat-

tenden Elementen wie Gebäuden oder Gehölzen. Zusätzlich können Lichtreflexe durch reflektie-

rende Moduloberflächen, metallische Konstruktionselemente o.a. auftreten. Bei fehlender Sicht-

verschattung oder offener Lage in der Landschaft können Photovoltaikanlagen trotz mehreren 

Kilometern Abstand in der Landschaft wahrgenommen werden. In Landschaftsbereichen, die 

durch Verkehrswege oder Gewerbe- und Industriegebiete stark vorbelastet sind, ist die Erheb-

lichkeit der Auswirkungen auf das Landschaftsbild geringer einzustufen als in noch unbelasteten 

Bereichen. 

 

Das Plangebiet stellt in Bezug auf Relief und Sichtverschattungen und entsprechend möglichst 

geringer Wahrnehmbarkeit einen günstigen Standort dar. Das Relief und die umliegenden Ge-

hölz- und Heckenbestände bedingen, dass das Plangebiet lediglich ausgehend von dem 

„Kamphönerweg“ in Teilen einsehbar ist. Die südlich verlaufende „Eickumer Straße“   

liegt aufgrund der Reliefexposition tiefer als das Plangebiet, sodass von der „Eickumer Straße“ 

die Photovoltaikanlage nicht einsehbar ist. Die von Südwesten nach Nordosten verlaufende Frei-

leitung stellt eine Landschaftsbild prägende Sichtbarriere dar, die gleichzeitig als starke Vorbe-

lastung des Plangebiets und dessen Umgebung zu werten ist. 
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Um den Eingriff in das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten, wird zusätzlich zu den 

bereits vorhandenen Sichtbarrieren (Gehölze, Hecke), eine zweireihige Strauchhecken-Anpflan-

zung mit einem Reihenabstand von 2 m und einem Pflanzabstand von 1,5 m vorgenommen, 

wodurch eine vollständige Abschirmung der FPV-Anlage erreicht wird. Durch den Bau der PV-

Anlage ergeben sich entsprechend signifikante Auswirkungen im unmittelbaren Umfeld des 

Plangebiets, die sich durch Lage und Flächengröße, der Vorbelastung und der Abschirmung je-

doch auf das direkte Umfeld beschränken.  

2.1.9 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Das UVPG führt das Schutzgut „kulturelles Erbe“ auf, wohingegen das BauGB den Begriff der 

„Kulturgüter“ verwendet. Da es sich lediglich um terminologische und keine inhaltlichen Abwei-

chungen handelt, wird im Folgenden der Begriff des „kulturellen Erbes“ verwendet.  

 

Als kulturelles Erbe werden gemäß Anlage 4 UVPG insbesondere „historisch, architektonisch 

oder archäologisch bedeutende Stätten und Bauwerke und […] Kulturlandschaften“ verstan-

den. Der Begriff des Denkmalschutzes nach den Gesetzen der Länder spezifiziert das kulturelle 

Erbe als Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler oder auch Denkmäler, die 

Aufschluss über die erdgeschichtliche Entwicklung oder die Entwicklung tierischen und pflanzli-

chen Lebens geben. Darüber hinaus werden Naturdenkmäler aufgrund ihrer „wissenschaftli-

chen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen“ Bedeutung (§ 28 Art. 1 Satz 1 BNATSCHG) im 

weiteren Sinne ebenfalls als kulturelles Erbe verstanden.  

 

Demgegenüber ist der Begriff der sonstigen Sachgüter weder im UVPG noch in der Fachlitera-

tur klar definiert. Bei Auswertung der Fachliteratur zeigt sich, dass das Schutzgut der Sachgüter 

zumeist auf die Definition des kulturellen Erbes reduziert wird. Unter Berücksichtigung des erfor-

derlichen engen Bezugs von sonstigen Sachgütern auf die natürliche Umwelt ergibt sich eine 

Betrachtung im Sinne der Umweltverträglichkeit in der Regel nicht. Gemäß Kapitel 0.4.3 der ALL-

GEMEINEN VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZUR AUSFÜHRUNG DES GESETZES ÜBER DIE UMWELTVERTRÄGLICH-

KEITSPRÜFUNG (UVPVWV) sind wirtschaftliche, gesellschaftliche oder soziale Auswirkungen des 

Vorhabens nicht zu berücksichtigen. Aus diesen Gründen wird im Folgenden auf die Berücksich-

tigung sonstiger Sachgüter verzichtet. 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter – Basisszenario 

Teilschutzgut Kulturgüter 

Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen keine Kulturgüter innerhalb des Plangebiets. 
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Teilschutzgut Sachgüter 

Eine Betrachtung der Sachgüter ergibt sich aus den oben beschriebenen Gründen nicht. 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter – Konfliktanalyse 

Aufgrund der Bestandsituation ergeben sich keine Konflikte. 
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2.1.10 Wechselwirkungen 

Die nachfolgende Tabelle (Tab. 3) verdeutlicht das enge Miteinander bzw. die Wirkpfade und 

Auswirkungsintensitäten zwischen den Schutzgütern. Dabei zeigt sich beispielsweise, dass ei-

nerseits das Schutzgut Mensch als Impulsgeber sehr stark auf das Wirkungsgefüge einwirkt und 

andererseits das Schutzgut biologische Vielfalt als Empfänger in einer großen Abhängigkeit 

steht. Ferner bestehen komplexe Wechselwirkungen zwischen den biotischen (Tiere, Pflanzen) 

und abiotischen (Fläche & Boden, Wasser, Klima & Luft) Schutzgütern. Die Schutzgüter Land-

schaft (als Zusammenspiel der biotischen und abiotischen Faktoren unter Berücksichtigung des 

menschlichen Handelns und der Wertschätzung) sowie Kultur- und Sachgüter (als Konstrukt / 

Ergebnis menschlichen Handelns und der Wertschätzung) weisen hingegen nur ein schwaches 

Wirkungsgefüge auf. 

 

Tab. 3 Wirkungspfade unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit und der Intensität  
der Wirkungen einzelner Schutzgüter auf andere Schutzgüter. 
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Tiere � - � � � � � � � 

Pflanzen � � - � � � � � � 
biologische 

Vielfalt � � � - � � � � � 
Fläche &  

Boden � � � � - � � � � 

Wasser � � � � � - � � � 

Klima & Luft � � � � � � - � � 

Landschaft � � � � � � � - � 
Kultur- & 

Sachgüter � � � � � � � � - 
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Die schutzgutbezogene Beschreibung und Bewertung des Naturhaushalts der vorangegange-

nen Kapitel berücksichtigt vielfältige Aspekte der funktionalen Beziehungen zu anderen Schutz-

gütern. Somit werden über den schutzgutbezogenen Ansatz die ökosystemaren Wechselwirkun-

gen prinzipiell mit erfasst. 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Wechselwirkungen werden aufgrund der Planung sowie der 

Lage des Plangebiets nicht erwartet. 
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2.1.11 Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete und sonstige Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG-3916-0001) „Ravensberger Hü-

gelland“. Als Schutzzweck wird die 

 

• „Erhaltung und Widerherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts in einem 

durch die Landwirtschaft, Siedlung, Verkehr, Gewerbe und Erholung beanspruchten 

Landschaftsraum, 

• die Erhaltung und Widerherstellung eines abwechslungsreichen Landschaftsbildes mit 

gewässerführenden Talsystemen, Wäldern und anderen Landschaftselementen und 

• die Erhaltung zusammenhängender, wenig bebauter Landschaftsräume und Sicherung 

der Freiräume wegen ihrer besonderen Bedeutung für die ruhige Feierabend- und Wo-

chenenderholung“ (LANUV 2021a) genannt. 

 

Im Rahmen des Umweltberichts wurden mögliche Beeinträchtigungen durch das geplante Vor-

haben gegenüber dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets „Ravensberger Hügelland“ 

(LSG-3916-0001) betrachtet. Aufgrund der Größe des Plangebiets in der gesamt Betrachtung zur 

Größe des Landschaftsschutzgebiets, kann ausgeschlossen werden, dass die Leistungsfähigkeit 

des Naturhaushalts durch das Bauvorhaben negativ beeinträchtigt wird. Darüber hinaus stellt 

das Plangebiet einen Freiraum dar, dem keine besondere Landschaftsfunktion (z.B. besondere 

Bedeutung für ruhige Feierabend- und Wochenenderholung) zu gesprochen werden kann. Das 

geplante Vorhaben verstößt somit nicht gegen die Schutzzwecke des Landschaftsschutzgebiets 

„Obere Senne“ (801-2.2.1).  

 

Innerhalb des Landesnaturschutzgesetztes NRW (LNATSCHG NRW 2016), Abschnitt 2, § 20 ist ge-

setzlich geregelt, dass „bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung eines Flächennutzungs-

plans im Geltungsbereich eines Landschaftsplans […] widersprechende Darstellungen und 

Festsetzungen des Landschaftsplans mit dem Inkrafttreten des entsprechenden Bebauungs-

plans oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nummer 2 des BAUGB außer Kraft“  treten, „so-

weit der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungsplan 

nicht widersprochen hat.“  Auf Genehmigungsebe ist dieses zu beachten. 

2.1.12 Erhebliche Auswirkungen aufgrund schwerer Unfälle oder Katastrophen 

Von dem Vorhaben geht kein erhöhtes Risiko schwerer Unfälle oder sonstiger Katastrophen aus. 

Diesbezüglich werden keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt erwartet.   
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2.1.13 Sonstige bau-, anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen 

Sonstige bau-, anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Es werden 

keine relevanten Auswirkungen auf die Schutzgüter erwartet.  

2.1.14 Entwicklungsprognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird die Bestandsituation fortbestehen. Da das Plangebiet 

eine intensive Grünlandnutzung auf einem nährstoffärmeren Standort darstellt und diese Nut-

zung fortgesetzt würde, bestehen insbesondere für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische 

Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft keine Entwicklungspotenziale.  

2.2 Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes sowie der Landschaftspflege 

2.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 

Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung – Maßnahmen 

Von dem Vorhaben gehen keine für das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung rele-

vanten Auswirkungen aus. Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ergibt sich kein weiterer 

Maßnahmenbedarf. 

Schutzgut Tiere – Maßnahmen 

Die folgenden Aussagen / Maßnahmen sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur Auf-

stellung des Bebauungsplans für eine Freiland-Photovoltaikanlage in Bielefeld Jöllenbeck (HÖKE 

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2022) entnommen. 

Planungsrelevante Vogelarten 

„Um das Kollisionsrisiko von Vögeln mit der FPV-Anlage durch mögliche Spiegelungen zu unter-

binden, sind Wafer oder spiegelungsarme Module, durch die Spiegelungen reduziert werden, zu 

verwenden. Kann durch ein Blendgutachten nachgewiesen werden, dass es zu keinen Spiege-

lungen durch die vorgesehenen Module kommt, kann von einer Verwendung bestimmter spiege-

lungsarmer Module abgesehen werden.“ 
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Häufige und weitverbreitete Vogelarten 

„Zur Vermeidung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNATSCHG Abs. 1 Nr. 1 (Töten und Verletzen 

von Tieren) sollte die Inanspruchnahme von Gehölzen und Gebäuden außerhalb der Brut- und 

Aufzuchtzeit von Vögeln (01. März bis 30. September) erfolgen. Fäll- und Rodungsarbeiten sollten 

dementsprechend nur zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden. 

Sind Fäll- und Rodungsarbeiten innerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln nicht zu vermei-

den, ist vor Beginn der Maßnahmen durch einen fachkundigen Gutachter sicherzustellen, dass 

keine Bruten an den Gehölzen und Gebäuden stattfinden. 

Unter Anwendung der genannten Maßnahme ist das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNATSCHG auszuschließen.“ 

 

Tab. 4 Übersicht der auszuführenden Vermeidungsmaßnahmen für Vögel in Abhängigkeit des Zeitpunkts 
der Gehölzpflege- bzw. Fällarbeiten.  

Gehölpflege- bzw. Fällarbeiten Maßnahme Zeitpunkt der Durchführung 

Anfang Oktober bis Ende Februar keine Maßnahme notwendig - 

Anfang März bis Ende September Kontrolle der Gehölze auf eine Nutzung 
durch brütende Vögel 

ggf. Verschiebung der Pflege- / Fällarbeiten 
auf einen Zeitraum nach Beendigung der 
Brut 

vor Beginn der Gehölzpflege- 
bzw. Fällarbeiten 

- 

 

Amphibien 

„Die Intensivwiese (Fettwiese) innerhalb des Plangebiets stellt für den Kammmolch und weitere 

nicht planungsrelevante Amphibienarten einen potenziellen Land- bzw. Teillebensraum dar. In 

Ermangelung ausreichender Strukturbeschaffenheit (z.B. Holzstapel, große Steine, Wurzelteller, 

Baumstämme als Tagesverstecke), eignet es sich jedoch nur geringfügig als ein Landlebens-

raum (Ruhestätte) für den Kammmolch und weitere nicht planungsrelevante Amphibienarten. Für 

den Zeitraum der Bauphase der FPV wird das Plangebiet nicht als Landlebensraum (Ruhestätte) 

für Amphibien zur Verfügung stehen. Im Umfeld des Plangebiets befinden sich weitere, teils 

weitläufige potenzielle Landlebensräume (z.B. Hecken, Gebüsche, Wald und ruderale Krautve-

getation), sodass die Funktion des Landlebensraums im räumlichen Zusammenhang erhalten 

bleiben wird. Ein Eintreten des Verbotstatbestandes gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNATSCHG (Verlust 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ist daher auszuschließen.“ 

 

Im Zuge der Baufeldräumung und den Baumaßnahmen kann es zum Töten und Verletzen von In-

dividuen kommen.  

 

„Um das Tötungs- und Verletzungsrisiko für den Kammmolch und weitere besonders geschützte 

Amphibien innerhalb des Plangebiets während der Bauphase zu reduzieren, ist das Plangebiet 
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vor Beginn der Baufeldräumung durch einen Amphibienzaun zu sichern. Da Kammmolche ab 

Mitte Juli in die Landlebensräume wandern, ist der Zaun bis Ende Juni zu installieren. Nach Be-

endigung der Bauphase kann der Zaun wieder abgebaut werden. Die Zaunaufstellung erstreckt 

sich entlang der Plangebietsgrenze von Osten, entlang des Waldstücks am „Kamphönerweg“, 

gen Süden, entlang der „Eickumer Straße“ (L 543), bis nach Westen, entlang der Zufahrtsstraße 

zur Hofstelle (Limbergs Hof), bis nach Norden, entlang der Gehölze (s. Abb. 5). Von einer Einzäu-

nung der Nord- sowie der Nordostgrenze (Bereich zur offenen Landschaft) kann abgesehen 

werden, da ein Einwandern von Kammmolchen aus diesen Richtungen nicht anzunehmen ist.“ 

 

 

 Skizze der Lage des zu installierenden Amphibienzaun (rote Linie, im Versatz dargestellt) entlang 

des Plangebiets im Maßstab 1:1.500. 

 

Ein Eintreten des Verbotstatbestandes § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNATSCHG (Töten und Verletzen) kann so 

ausgeschlossen werden. Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNATSCHG, die den 

Erhaltungszustand der lokalen Kammmolch-Population gefährdet, ist nicht zu erwarten. 
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Tab. 5 Übersicht der auszuführenden Vermeidungsmaßnahmen für Amphibien 

Baumaßnahme Vermeidungsmaßnahme Zeitpunkt der Durchführung 

Baufeldräumung (Räumungsarbei-
ten, ggf. Rückschnitt von Gehölzen) 
sowie Erd- und Bodenarbeiten 
während des Baugeschehens 

Installation eines Amphibienzauns 
entlang der östlichen, südlichen, 
südwestlichen und westlichen 
Grenze des Baufelds 

Aufstellung des Schutzzauns vor Be-
ginn der Baufeldräumung, spätes-
tens bis Ende Juni. Nach Beendi-
gung der Bauphase kann der Zaun 
wieder abgebaut werden 

Schutzgüter Pflanzen und biologische Vielfalt – Maßnahmen 

Eingrünung / Hecke 

Die Pflanzung einer Hecke kann als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in das Schutzgut 

Pflanzen und biologische Vielfalt angesehen werden. Diese ist wie folgt anzulegen (gemäß : 

 

Innerhalb der festgesetzten Fläche ist eine landschaftsgerechte Eingrünung mit einer mindes-

tens dreireihigen Strauchhecke mit je 1,5 m Pflanzraster (insgesamt 4,5 m Breite) vorzusehen. 

Es sind Arten folgender Pflanzliste zu verwenden: heimische, standortgerechte Gehölze der Ar-

ten: 

• Corylus avellana - Haselnuss 

• Cornus sanguinea - Hartriegel 

• Prunus spinosa- Schlehe 

• Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn 

• Rosa canina - Hundsrose 

• Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen 

 

Qualität der Anpflanzung: 

3-4 Triebe, H 60-100 sowie Pflanz-schemata: Gruppen von 3-7. 

 

Als Vermeidungs- / Schutzmaßnahme hat die Sicherung der Strauchhecke durch einen mindes-

tens 1,6 m hohen kaninchensicheren Wildschutzzaun zu erfolgen. Als Pflegemaßnahme (Fertig-

stellungs- und Entwicklungspflege) sind vorzusehen:  

• Saumstreifenmahd alle 5 Jahre 

• auf-den-Stock-Setzen einzelner, maximal 30 m langer Abschnitte in Rücksprache mit der 

unteren Naturschutzbehörde  

Grünland 

Unterhalb der Photovoltaikmodule ist die Intensivwiese zu erhalten bzw. mindestens eine Grün-

landeinsaat mit Regiosaatgut vorzunehmen (Typ gem. späterer Nutzungsintention Frisch-
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/Fettwiese/Basismischung, Magerwiese oder -weide, Herkunft (-sregion 02) und Pflege (Bewei-

dung oder zweimalige Mahd je Jahr [1. Schnitt ab dem 01.06., 2.Schnitt ab dem 01.09.]. Nach der 

Einsaat: Verzicht auf Düngung in den ersten 3 Jahren, danach Grunddüngung mit bis zu 20 t 

Stallmist/ha/a in 2 Gaben). 

 

Darüber empfiehlt es sich, an die Maßnahmen angrenzende, zu erhaltende Gehölze dem Bauge-

schehen gegenüber zu schützen. Im Besonderen ist gem. DIN 18920 (Vegetationstechnik im 

Landschaftsbau) dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von Kronentraufen zzgl. 1,5 m 

 

• keine Baufahrzeuge oder -maschinen fahren oder geparkt werden, 

• keine Lagerflächen eingerichtet werden, 

• Verdichtungen vorgenommen werden. 

 

Bei Bodenab- oder -aufträgen und Gräben ist das Vierfache des Stammumfangs, vom Stamm 

aus gemessen (mindestens jedoch 2,50 m), als Schutzbereich einzuhalten. Bei einem unvermeid-

lichen Bodenauftrag innerhalb des Schutzbereichs muss eine ausreichende Belüftung durch mit 

Kies gefüllte Bohrlöcher sichergestellt werden. 

 

An die Maßnahmen angrenzende, zu erhaltende Gehölzbestände sind dem Baugeschehen ge-

genüber zu schützen. Hierbei ist die DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz 

von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, zu berücksichti-

gen. Ist eine Befahrung des Kronentraufbereichs unumgänglich, sind die Gehölze wie folgt ge-

gen Beschädigungen zu sichern:  

• Umgrenzung mit einem mindestens 1,8 m hohen ortsfesten Zaun. Dieser ist in einem Ab-

stand von 1,5 m zur Kronentraufe anzulegen.  

• Ist dies aus Platzgründen nicht möglich, müssen Baum- und Wurzelbereich geschützt 

werden. In diesem Fall ist der Stamm bis in 2 m Höhe zu polstern und zu ummanteln. Die 

Ummantelung darf dabei nicht auf den Wurzelanläufen aufgesetzt sein. Zusätzlich müs-

sen gefährdete Äste ggf. hochgebunden werden. 

• Das Befahren des Wurzelraums ist zu vermeiden. Ist dies aus Platzgründen nicht mög-

lich, ist der Wurzelraum weitestgehend vor Verdichtungen und Verletzungen zu schüt-

zen. Der Schutz hat durch geeignete Maßnahmen (Verlegung eines Vlieses mit einem 

druckverteilenden Überbau durch Bohlen, 6-Eck-Verbundplatten o. ä.) auf einer 0,20 m 

dicken Kiesschicht zu erfolgen. Die Maßnahme ist auf maximal eine Vegetationsperiode 

zu begrenzen. Im Anschluss an die Arbeiten ist der Boden wurzelschonend zu lockern. 

• Bei Grabungen außerhalb des Kronenbereichs sind Verletzungen von Wurzeln mit einem 

Durchmesser von ≥ 2 cm zu vermeiden. Im Falle der Verletzung von Wurzeln sind diese 

nachzuschneiden. 
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Es verbleiben keine erheblichen nachteiligen Wirkungen auf die Schutzgüter.  

Schutzgüter Fläche und Boden – Maßnahmen 

Durch die Errichtung der FPV-Anlage ist ein Verlust der Bodenfunktionen im Bereich der Pfosten 

der Fundamente der Modultische nicht zu vermeiden. Aufgrund des geringen Versiegelungsan-

teils von ca. 1 % werden keine erheblichen nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut erwartet. 

Eine rechtliche Notwendigkeit für zusätzliche Minderungsmaßnahmen ergibt sich daher nicht. 

 

Da es sich im Plangebiet um einen verdichtungsempfindlichen Boden handelt, sind während der 

Bauphase druckverteilende Bodenschutzmatten zu verwenden. Ist dies nicht möglich, sind 

durch Baumaßnahmen verdichtete, zukünftige Vegetationsflächen aufzulockern (Tiefenlocke-

rung). Des Weiteren darf der neu aufgetragene / wieder eingebaute Boden nicht mit Baumaschi-

nen und Transportfahrzeugen befahren werden. 

 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, bei Erd- und Bodenarbeiten die Hinweise der DIN 18300 (Erd-

arbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten) und des § 12 BBODSCHV zur Minderung baubedingter Wir-

kungen auf den Boden zu berücksichtigen.Generell gelten im Zusammenhang mit den DIN 18300 

(Erdarbeiten), DIN 18915 (Bodenarbeiten) und den Bestimmungen des § 12 BBODSCHV zum Wie-

dereinbau von Boden folgende baubedingte Minderungsmaßnahmen: 

 

• Verzicht auf Bodenarbeiten während niederschlagsreicher Perioden und direkt im An-

schluss daran  

• Bodenmieten sollten in Trapezform nicht höher als 2,00 m locker aufgeschüttet werden. 

Verdichtungen sind zu vermeiden. Sofern die Bodenmieten nicht sofort wiederverwertet 

werden, sind diese zu begrünen. Bei einer Bodenlagerung von mehr als 6 Monaten sind 

die Bodenmieten mit tiefwurzelnden, winterharten, stark wasserzehrenden Pflanzen  

(z. B. Luzerne, Waldstauden-Roggen, Lupine oder Ölrettich) zu begrünen  

• Beschränkung der Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Materialtransport auf be-

festigte Flächen innerhalb des Plangebiets. Ist dies nicht möglich, sind durch Baumaß-

nahmen verdichtete, künftige Vegetationsflächen aufzulockern (Tiefenlockerung)  

• Getrennte Ober- und Unterbodenlagerung sowie horizontweiser Wiedereinbau des Aus-

hubbodens (zuerst Einbau des Unterbodens, danach des Oberbodens) 

• der Einbau von Boden hat „vor Kopf“, vorzugsweise mit leichten Baumaschinen (z. B. 

Minibagger, Miniradlader) zu erfolgen 

• neu aufgetragener/ wieder eingebauter Boden darf nicht mit Baumaschinen und Trans-

portfahrzeugen befahren werden 
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• zusätzlich benötigter Boden aus einer Deponie o.ä. sollte der Bodenart des anstehenden 

Bodens entsprechen 

• der eingebaute Boden ist zeitnah zu begrünen 

 

Schutzgut Wasser – Maßnahmen 

Von dem Vorhaben gehen keine für das Schutzgut Wasser relevanten Auswirkungen aus. Die 

folgenden Maßnahmen sind bei der Durchführung ggf. erforderlicher Bauarbeiten zu beachten: 

 

• beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Heizöl und Dieselkraftstoff) ist die 

aktuelle "Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 

über Fachbetriebe" einzuhalten 

• keine Lagerung grundwassergefährdender Stoffe außerhalb versiegelter Flächen 

• Gewährleistung der Dichtheit aller Behälter und Leitungen mit wassergefährdenden 

Flüssigkeiten bei Baumaschinen und -fahrzeugen 

• Versickerung von ggf. anfallendem Grundwasser aus Wasserhaltung 

Schutzgüter Klima und Luft – Maßnahmen 

Mit dem Vorhaben sind lediglich geringfügige nachteilige mikroklimatische Veränderungen in-

nerhalb des Plangebiets verbunden die sich unter Berücksichtigung des Planungsziels nicht ver-

meiden lassen und keine Notwendigkeit von Minderungsmaßnahmen auslösen.   

Schutzgut Landschaft – Maßnahmen 

Mit dem Bau der FPV-Anlage kommt es zu einer Abwertung des Landschaftsbilds. Die zu erhal-

tenden Gehölze im Süden und die vorhandene Hecke an den Randbereichen des Plangebiets 

dienen als Sichtschutz und zur Abschirmung der FPV-Anlage in die umliegende Landschaft. 

Durch die extensive Pflege der Gehölze ohne Formschnitt kann ein dichter Baum- und Strauch-

bestand gewährleistet werden.  

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter – Maßnahmen 

Aufgrund der Bestandssituation ergibt sich kein Bedarf an Maßnahmen. Sollten während der 

Erdarbeiten wider Erwarten Hinweise auf historische Fundstellen (z.B. Tonscherben, Knochen, 

Fossilien o.Ä.) auftreten, sind die Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen und die zuständige 

Denkmalbehörde zu informieren. Die Arbeiten können erst nach der Freigabe durch die Denk-

malbehörde fortgesetzt werden. 
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2.2.2 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 

Der Bestand sowie die zu erwartenden Wirkungen des Vorhabens auf die Umweltschutzgüter im 

Plangebiet wurden in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben. Entsprechend der recht-

lichen Vorgaben sind die nach Realisierung der ebenfalls beschriebenen Minderungsmaßnah-

men verbleibenden Eingriffe in den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild auszugleichen oder 

in sonstiger Weise zu kompensieren. „Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Geset-

zes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des 

mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leis-

tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-

trächtigen können.“ (§ 14 Abs. 1 BNATSCHG).  

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Die Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfs erfolgt nach dem „Modifizierten Verfahren zur 

Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes in der Bau-

leitplanung“ (BIELEFELDER MODELL BAULEITPLANUNG 2015). Das Verfahren wurde in Anlehnung an 

das MUNLV-Verfahren erstellt (ADAM et al. 1986). Anstelle eines Biotopwertes werden den 

überplanten Biotopen sogenannte ökologische Verrechnungsmittelwerte zwischen 0,0 (gering-

wertig) und 2,0 (hochwertig) zugeordnet. Grundsätzlich erfolgt die Berechnung des Kompensati-

onsflächenbedarfes anhand folgender Formel: 

 

Plan- und Zielzustand 

Die überbaubare Grundstücksfläche, in welcher die Module aufgestellt werden, ist mit einem 

Flächenanteil von 0,01 % als vollversiegelt zu bewerten. 35 % der Fläche werden einer Verschat-

tung unterliegen und somit im Wert gemindert. Hier wird ein ö.V. von 0,3 herangezogen, was ei-

ner Ackerfläche entspricht. Der restliche Flächenanteil der überbaubaren Grundstücksfläche ist 

als eingriffsneutral und entsprechend als intensiv genutztes Grünland mit 0,5 ö.V. zu bewerten. 

Insgesamt ist vom anfallenden Kompensationsflächenbedarf im Bereich der überbaubaren 

Grundstücksfläche 20 % aufgrund der Altablagerung und entsprechender Vorbelastung abzuzie-

hen. Die anzupflanzende Hecke wird mit 1,4 ö.V. berechnet und führt dadurch zu einer Aufwer-

tung im Vergleich zum Bestand. Der anstehende Gehölzbestand im Süden sowie die Straße wer-

den nicht bei der Berechnung einbezogen, da dort keine Eingriffe stattfinden.  

  

Eingriffsfläche 

(EF) 
X 

Ökologischer Verrechnungsmittelwert 

(ö.V.) 
= 

Kompensationsflächen-

bedarf (KFB) 
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Tab. 6 Kompensationsflächenberechnung für die Erstaufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solarpark Deponie Schiefe Breede“ 

Nr. 

  

geplante Nutzung vorhandene Nutzung / Biotoptyp 
Berechnungs- 
fläche 

in qm 

Kompensationsflächenbedarf (KFB) 

Nutzungsart 
Fläche 
 in qm 

Kenn- 
ziffer 

Bestand 
ökolog. 
Ver.-wert 

Fläche 
 in qm 

KFB 
in qm 

Zu- / Ab-
schlag in % 

verrechneter 
KFB in qm 

44 Versiegelte Fläche  
(0,01 % Anteil der FPV-
Anlage) 

3,20 18 Grünland, intensiv 
 

0,5 
 

123,30 
 

3,20 
 

1,60 
 

0% 
 

1,60 
 

18 Grünland, intensiv  
(verschatteter Anteil) 

11.216,10 18* Grünland, intensiv* 0,3 11.216,10 11.216,10 3.364,83 - 20 % 2.691,86 

18 Grünland, intensiv (Be-
reich zwischen Modulen) 

20.826,70 18 Grünland, intensiv 0,5 (eingriffs-
neutral) 

20.826,70 20.826,70 eingriffsneutral = 0 

22 Hecke 3.629,00 

 

18 Grünland, intensiv 0,5 3.629,00 

 

3.629,00 

 

+ 1.815,5 0% 

 

+ 1.815,5 (Aufwer-
tung = abziehen) 

35.675                                                                                                                                        35.675                             Gesamt KFB: 878 (gerundet) 
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Durch die Errichtung der FPV-Anlage entsteht ein Kompensationsbedarf von 878 m². 

Nachweis der Kompensation 

Die Umsetzung des Kompensationsbedarfs von 878 m² erfolgt auf der städtischen Ersatzfläche 

039/002, Gemarkungen Altenhagen, Flur 5, Flurstück 1430, welche eine Gesamtgröße von 55.750 

m² aufweist.  

Auf der Fläche wird eine Extensivierung von einem intensiv in einen extensiv bewirtschafteten 

Acker mit entsprechenden Bewirtschaftungsauflagen vorgenommen. Das Ziel ist der Erhalt und 

die Förderung der Vielfalt heimischer Ackerwildkräuter und die Ausbildung von Ackerwildkraut-

gesellschaften. Als sekundäres Ziel wird eine Förderung der Vielfalt heimischer Tierarten ange-

strebt. 

2.3 Planungsalternativen 

Das BAUGESETZBUCH (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a) fordert die Betrachtung „anderweitiger Pla-

nungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu be-

rücksichtigen sind“.  

 

Anlass der Planung ist der konkrete Bauwunsch einer FPV-Anlage der Stadtwerke Bielefeld 

GmbH. Neben anderen Kommunen hat auch die Stadt Bielefeld am 11.07.2019 den Klimanotstand 

ausgerufen und folgende Ziele vereinbart:  

• CO2 Emissionen um 80 - 95 % reduzieren gegenüber 1990 

• Endenergieverbrauch um 50 % reduzieren gegenüber 2008 

• Anteil erneuerbarer Energien am Endstromverbrauch auf 80 % steigern 

• Endenergieverbrauch Verkehr um 40 % reduzieren gegenüber 2005 

(STADTWERKE BIELEFELD 2021) 

 

Seit 2008 hat die Stadt Bielefeld ein eignes Energiekonzept entwickelt und 2009 mit der Inbetrieb-

nahme der ersten Windkraftanlagen begonnen. Nun plant die Stadtwerke Bielefeld GmbH die 

Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage mit einer Nennleistung von ca. 3,4 MW, welche 

ca. 1.100 Haushalte mit Strom versorgen kann. „Gerade die Energiegewinnung durch Wind- und 

Sonnenenergie spielen bei der Erreichung der Ziele von Stadt und Stadtwerke eine wichtige 

Rolle. Dabei ist die Akzeptanz der Bürger vor Ort von zentraler Bedeutung. So eignen sich insbe-

sondere PV-Anlagen auf Deponieflächen, denn andere Nutzungen sind hier nur eingeschränkt 

möglich.“ (STADTWERKE BIELEFELD 2021). 
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Unter Berücksichtigung des räumlichen Geltungsbereichs, der zu erwartenden Wirkungen so-

wie der Ziele des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. II/J 41„Solarpark Deponie Schiefe 

Breede“ ergeben sich keine anderweitigen Planungsmöglichkeiten, die die zu erwartenden Wir-

kungen auf die Schutzgüter mindern können. 
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3.0 Methodik und Umweltüberwachung 

3.1.1 Vorgehensweise und Erschwernisse bei der Umweltprüfung 

Gemäß den Vorgaben des § 2 Abs. 4 BAUGB und der Anlage 1 zum BAUGB beinhaltet der Um-

weltbericht die folgenden Punkte: 

 

• „Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans […] und Darstel-

lung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-

schutzes […]“ 

• „Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen […] mit Angaben der 

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 

beeinflusst werden […]; 

b) Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-

nung […];  

c) geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen […]; 

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten“ 

• Beschreibung der verwendeten Verfahren und der gegebenenfalls notwendigen Maßnah-

men zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

• Zusammenfassung 

Beschreibung und Bewertung erheblicher Umweltauswirkungen – Vorgehensweise 

In Kapitel 2.0 wurde die bestehende Umweltsituation im Bereich des Plangebiets ermittelt und 

bewertet. Dazu wurden die vorliegenden Informationen aus Datenbanken und aus der Literatur 

ausgewertet (vgl. Kapitel 1.2.2). Das Plangebiet und das Umfeld wurden am 25. Mai 2021 began-

gen. Im Plangebiet sind die Biotoptypen flächendeckend erfasst worden (vgl. Kapitel 2.1.3). 

 

Durch den Vergleich der Bestandssituation mit dem geplanten Vorhaben ist es möglich, die von 

dem Vorhaben ausgehenden Umweltauswirkungen zu prognostizieren und den Umfang sowie 

die Erheblichkeit dieser Wirkungen abzuschätzen. 

 

Gemäß den Vorgaben des BAUGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 sind im Rahmen der Umweltprüfung die folgen-

den Schutzgüter zu berücksichtigen:  
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• Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit • Tiere 

• Pflanzen • Biologische Vielfalt 

• Fläche • Boden 

• Wasser • Klima 

• Luft • Landschaft 

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter • Wechselwirkungen 

 

Ferner sind auch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und Auswirkungen auf die Er-

haltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-

gesetzes zu betrachten.  

Konfliktanalyse – Vorgehensweise 

Ziel der Konfliktanalyse ist es, die mit dem geplanten Vorhaben verbundenen unvermeidbaren 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu erarbeiten. Dazu werden für jedes Schutzgut, für das po-

tenzielle Beeinträchtigungen zu erwarten sind, zunächst die relevanten Wirkungen beschrieben 

und die geplanten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen benannt. Unter Berücksichtigung 

dieser Faktoren und vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation der Schutzgüter werden ab-

schließend die verbleibenden unvermeidbaren Beeinträchtigungen abgeleitet. Gegenstand einer 

qualifizierten Umweltprüfung ist die Betrachtung anderweitiger Planungsmöglichkeiten. Mit der 

Aufstellung des Bebauungsplans können Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

verbunden sein. Diese Eingriffe werden gem. §§ 14 Abs. 1, 15 und 18 Abs. 1 BNATSCHG i.V.m. § 1a 

Abs. 3 BAUGB analysiert, quantifiziert und – sofern erforderlich – durch geeignete Maßnahmen 

kompensiert. 

 

Für die Konfliktanalyse wurden die folgenden Fachgutachten ergänzend herangezogen: 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (HÖKE LANDSCHAFTSARCHITEKTUR 2022) 

• Vorentwurf zur Erstaufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solarpark Deponie 

Schiefe Breede“. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung (DHP 2021a) 

• 260. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bielefeld „Solarpark Deponie 

Schiefe Breede“ (DHP 2021b) 

Erschwernisse 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben haben sich nicht ergeben. Die Daten-

lage war unter Berücksichtigung der hinzugezogenen Fachgutachten (s.o.) ausreichend.  
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3.1.2 Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 

Gemäß Anlage 1 Nr. 3 b) BAUGB sind die geplanten Maßnahmen zur Überwachung erheblicher 

Auswirkungen zu beschreiben. Gemäß § 4c BAUGB obliegt die Überwachung erheblicher Um-

weltauswirkungen im Rahmen der Durchführung von Bauleitplänen den Gemeinden. 

 

Die in Kapitel 2.1 prognostizierten Wirkungen sind insbesondere unter Berücksichtigung der in 

Kapitel 2.2 genannten Meidungs- und Minderungsmaßnahmen als nicht erheblich zu bewerten. 

Aufgrund der Bestandssituation und den Vorbelastungen sowie der zu erwartenden Wirkungen 

des geplanten Vorhabens ist von einer hohen Prognosesicherheit auszugehen. 

 



Erstaufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solarpark Deponie Schiefe Breede“ der Stadtwerke Bielefeld: 

Umweltbericht 45 

 

4.0 Zusammenfassung 

Gegenstand des Umweltberichts ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solarpark 

Deponie Schiefe Breede“ der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Anlass der Planung ist der konkrete 

Bauwunsch einer Errichtung und der Betrieb einer FPV-Anlage nördlich der „Eickumer Straße“ 

(L 543) / westlich des „Kamphönerwegs“. Die gewerblich genutzte Photovoltaikanlage soll zur 

Einspeisung des Stroms in das öffentliche Versorgungsnetz dienen. Die Aufstellung des Bebau-

ungsplans bildet hierfür die bauleitplanerische Voraussetzung. Im Parallelverfahren findet die 

260. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bielefeld statt. 

 

Der Vorentwurf zur Erstaufstellung des Bebauungsplans Nr. II/J 41 „Solarpark Deponie Schiefe 

Breede“ stellt innerhalb des Plangebiets ein Baufeld dar, welches in gleichen Teilen 

eine „Fläche für Versorgungsanlagen“ mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien – Frei-

land-Photovoltaikanlage“ sowie eine „Fläche für die Landwirtschaft“ ausweist. Das Maß der 

baulichen Nutzung ist mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 (Grundflächenzahl als Höchst-

maß) festgesetzt. Die Erschließung des Baufelds erfolgt über den „Kamphöhnerweg“. Für den in 

den Geltungsbereich hineinragenden Bewuchs im Süden, entlang der „Eickumer Straße“ (L 543), 

wird festgesetzt, dass der Kronentraufenbereich der Bäume, die außerhalb des Plangebiets lie-

gen, dauerhaft zu erhalten sind. Entlang der süwestlichen, westlichen, nördlichen und östlichen 

Seite der FPV-Anlage ist eine „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen“ vorgesehen, in welcher eine 3-reihige Strauchhecken-Anpflanzung vorzuneh-

men ist. Für die Flächen unterhalb der FPV-Anlage ist die Intensivwiese zu erhalten bzw. mindes-

tens eine Grünlandeinsaat mit Regiosaatgut (30 % Kräuter und Leguminosen und 70 % Gräser) 

vorzunehmen. 

 

Anhand der ermittelten Bestandssituation im Untersuchungsgebiet wurden die Umweltauswir-

kungen des Vorhabens prognostiziert und der Umfang sowie die Erheblichkeit dieser Wirkungen 

abgeschätzt. Gemäß den Vorgaben des BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 wurden im Rahmen der Umwelt-

prüfung die Auswirkungen auf folgende Schutzgüter geprüft: 

 

• Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit  

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  

• Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft 

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  

• Wechselwirkungen  
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Tab. 7 Zusammenfassung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter unter Berücksich-
tigung genannter kompensatorischer, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen. 

Schutzgut Erheblichkeit der Beeinträchtigung  

Mensch 
Erholung keine 

Immissionen keine 

Tiere keine 

Pflanzen gering bis keine 

Biologische Vielfalt keine 

Fläche mittel bis gering 

Boden keine 

Wasser 
Grundwasser keine 

Oberflächenwasser keine 

Klima und Luft gering 

Landschaft mittel (unmittelbares Umfeld) 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter keine 

Wechselwirkungen keine 

 

Es wurden spezifische Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Wirkungen des Vorha-

bens benannt. Auch nach deren Umsetzung verbleiben Eingriffe in Natur und Landschaft, für de-

ren Ausgleich auf Basis des „Modifizierten Verfahrens zur Berücksichtigung der Belange von 

Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes in der Bauleitplanung“ (BIELEFELDER MODELL BAU-

LEITPLANUNG 2015) ein erforderlicher externer Kompensationsflächenbedarf von 878 m² notwen-

dig wird. Dieser wird durch eine Extensivierungsmaßnahme auf der städtischen Ersatzfläche 

039/002 getilgt.  

 

 

 

 
Bielefeld, im Oktober 2022       
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